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Werte Gemeindebürger u. Gemeindebürgerinnen!
Liebe Jugend!
Straßenkehrung und Frühjahrs-
putz wurden rechtzeitig vor Ostern
durchgeführt. Ein herzliches
DANKESCHÖN allen die mitgehol-
fen haben, dass unsere Ortschaften
und die angrenzende Natur wieder
sauber sind. Insgesamt wurden viele
Säcke Abfälle und achtlos wegge-
worfener Müll gesammelt. Nach 10
jähriger Unterbrechung ist auch wie-
der der zuständige Umweltgemeinde-
rat als „Sammler“ dabei gewesen. 

Die Arbeitslosenzahlen erreichen
Rekordhöhen, da werden natürlich
auch die Gemeinden aufgerufen
Investitionen und Aufträge zu
beschleunigen bzw. vorzuziehen. Es
ist immer noch vernünftiger wenn
Bund, Länder und Gemeinden den
Arbeitsmarkt ankurbeln, denn auch
sonst tragen sie die Kosten für
Arbeitslose und Bezieher von
Mindestsicherung. Noch dazu wo
heuer ja „das Jahr der Arbeit“ aus-
gerufen ist. 

Die Steuerreform mit der Entlastung
kleiner und mittlerer Einkommen
wird hoffentlich auch die Wirtschaft
und den Konsum fördern und mehr
Arbeit schaffen. 

Ein Mitarbeiter der Gemeindever-
waltung wird uns verlassen, daher die
umseitige Stellenausschreibung für
eine Neuaufnahme. 

Das ganze Jahr über müssen wir
Grund- und Liegenschaftseigentümer

auffordern „überhängende Äste
und Sträucher zurückzuschnei-
den“ wenn sie Grundgrenzen überra-
gen, Verkehrsschilder und Straßen-
lampen verdecken oder Gehsteige
und Straßen eingeschränken.

Die Gemeinde kommt dieser
Verpflichtung (laufend bei den
Windschutzgürteln) nach und gibt
jährlich viel Geld aus für’s „zurück-
schneiden“. Das hätte auch bei der
„kleinen Bagger“ in Dürnrohr
geschehen sollen. Weil im Schatten
der Bäume aber weniger wächst hat
der Nachbar eigenmächtig und rück-
sichtslos gleich den gesamten
Baumbestand niedergemetzelt. Die
Aufregung vieler Gemeindebürger-
und bürgerinnen ist groß und berech-
tigt. Unglaublich, wie wenig Respekt
manche vor fremden Eigentum bzw.
Grund und Boden haben. 

Bei Terminkollisionen ist natürlich
immer die Gemeinde Schuld. Wir
holen im Herbst alle Veranstalter,
Heurigenschänker, usw. an den Tisch
um die Termine für’s kommende Jahr
zu koordinieren. Schon im November
gibt das Kulturreferat den Folder mit
allen Veranstaltungen für die kom-
mende Saison heraus. Es ist auch
begrüßenswert und freut uns wenn
auch noch zusätzliche Aktivitäten
und Veranstaltungen dazukommen.
So geschehen durch die Pfarre am
Palmsonntag, wo aber auch das
bereits seit November 2014 angekün-
digte Kindertheater im Donauhof

war. Es gab einige
Aufregung wegen
„der Konkurrenz-
veranstaltung“ durch die Gemeinde.
Das hätte man besser machen kön-
nen, ein Anruf am Gemeindeamt
hätte genügt. 

Miteinander können wir doch viel
mehr! 

Meint 

Backkurs
Die süße Seite
Zwentendorf‘s
16. Mai 2015

Wir versuchen uns in diesem Kurs in
Heidelbeer-Topfen-Strudel, Tiroler
Früchtestrudel, Bauernkrapfen

Veranstaltungsort: Schulküche
Neue Mittel Schule  Zwentendorf
Kosten: € 25,--
Kursbeginn 1. Kurs 

09.00 – 13.00 Uhr 
2. Kurs 
14.00 – 18.00 Uhr 

Anmeldungen bis spätestens 20. April
2015 am Gemeindeamt bei Ursula
Weiker, Tel.Nr. 02277/2209/DW 12.
Die Anmeldung gilt erst nach
Einzahlung des Kursbeitrages als fix!
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Aktion
Blumenerde

Gratis für Ihre Blumenkistln, -rabat-
te und Gärten. 
Abholung im Gemeindesammel-
zentrum am Mittwoch von 13 - 16
Uhr und Samstag von 08 - 12 Uhr
und westlich des Friedhofes neben
dem Pumpwerk. (So lange der Vorrat
reicht!)

Stellenausschreibung –
Vertragsbedienstete(r) für die
Gemeindeverwaltung

Bei der Marktgemeinde Zwentendorf an der Donau gelangt folgender
Dienstposten zur Besetzung:

Vertragsbedienstete(r) für die Gemeindeverwaltung für 40 Wochen-
stunden

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des
NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, LGBl. 2420 in der
geltenden Fassung, vorerst befristet auf 6 Monate und wird bei zufrie-
den stellender Dienstleistung auf unbestimmte Zeit verlängert. Die
Einreihung erfolgt in den Dienstzweig 85 (Mittlerer Verwaltungs- und
Kanzleidienst), Entlohnungsgruppe 4 bzw. 5, entsprechend der
Vorbildung. Die Aufnahme erfolgt zum ehestmöglichen Zeitpunkt. 

Voraussetzungen und Qualifikation:

• Österreichische/r bzw. EU-Staatsbürger/in;
• Bei männlichen Bewerbern; abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst;
• Abgeschlossene Schulausbildung (HAK, HASCH, HLW ……..);
• Bereitschaft zur Weiterbildung bzw. Ablegung der vorgesehenen 

Dienstprüfung
• EDV-Kenntnisse (Word, Excel, etc);
• Verantwortungsbewusstes selbständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, 

Flexibilität, freundliches Auftreten
• Freude im Umgang mit Menschen

Für nähere Auskünfte steht AL Marion Török, Tel. 02277/2209-11, zur
Verfügung.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufes und
der entsprechenden Ausbildungs- und Verwendungszeugnisse schrift-
lich bis 11. Mai 2015 an die Marktgemeinde Zwentendorf,
Rathausplatz 4, oder per e-mail an marktgemeinde@zwentendorf-
donau.gv.at zu richten.

Baurestmassen-
lager Trasdorf

Neue Öffnungszeiten, das
Baurestmassenlager in Trasdorf
hat am Montag, von 8.00 - 12.00
Uhr und am Freitag von 13.00 -
17.00 Uhr geöffnet. 

Wer seinen
Namen ändert … 

Die Änderung seines Vor-,  Nach-,
oder Familiennamens ist möglich,
zieht aber einige Verpflichtungen
nach sich. Rat und Hilfe bietet die
Österreichische Notariatskammer –
e-mail: kammer@notar.at

Statistik Austria –
Erhebung über
Einkommen und
Lebens-
bedingungen 

(im Auftrag des BM für Soziales,
Arbeit u. Konsumentenschutz).
Bis Juli 2015 werden private
Haushalte mittels Zufallsstichprobe
ausgewählt und befragt. Alle
Angaben unterliegen natürlich abso-
luter Geheimhaltung. Es besteht aber
keine gesetzliche Auskunftspflicht. 

M i .  2 2 . 0 4 .
www.zwentendorf.at

VVK 19,-- AK 23,--
Vorverkauf:

Tankstelle A1
Gemeinde Zwentendorf

Donauhof
ADEG-Haferl
SPAR-Glaser

Das Kulturreferat präsentiert

ALLEIN?

�

�

�

� �

Beginn 20.00 Uhr

Donauhof

Terminkorrekturen
Der Wings for Life World Run
findet am Sonntag, 03.05.2015
statt. 
Das Frühlingskonzert des
Musikvereins beginnt am
18.04.2015 um 19.30 Uhr.
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EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN
Aufgrund der am 7. Jänner 2015 auf der Amtstafel des Bundesministe-
riums für Inneres sowie im Internet veröffentlichten Entscheidung des
Bundesministeriums für Inneres, mit der dem Antrag auf Einleitung des
Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung „EU-AUS-
TRITTS-VOLKSBEGEHREN“ stattgegeben wurde, wird verlautbart:
Die Stimmberechtigten können innerhalb des gemäß § 5 Abs. 2 des
Volksbegehrengesetzes
1973, BGBl. Nr. 344, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
II Nr. 103/2013, festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist von
Mittwoch, dem 24. Juni 2015, bis (einschließlich) Mittwoch, dem 1.
Juli 2015, in den Text des Volksbegehrens Einsicht nehmen und ihre
Zustimmung zu dem beantragten Volksbegehren durch einmalige
eigenhändige Eintragung ihrer Unterschrift in die Eintragungsliste
erklären. Die Eintragung hat außerdem den Familiennamen oder
Nachnamen, den Vornamen sowie das Geburtsdatum der
Stimmberechtigten oder des Stimmberechtigten zu enthalten.

Eintragungsberechtigt sind alle Frauen und Männer, die die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft besitzen, in einer Gemeinde des Bundesgebiets
den Hauptwohnsitz haben, mit Ablauf des letzten Tages des
Eintragungszeitraums (1. Juli 2015) das 16. Lebensjahr vollendet
haben und vom Wahlrecht nicht aus geschlossen sind.
Stimmberechtigte, die ihren Hauptwohnsitz nicht in dieser Gemeinde
haben, benötigen zur Ausübung ihres Stimmrechts eine Stimmkarte.

Die Eintragungslisten liegen während des Eintragungszeitraums an fol-
gender Adresse auf:
Gemeindeamt Zwentendorf, Rathausplatz 4, 3435 Zwentendorf,
Zimmer 1

Eintragungen können an nachstehend angeführten Tagen und zu fol-
genden Zeiten vorgenommen werden:

Mittwoch, 24. Juni 2015, von 08.00 bis 20.00 Uhr,
Donnerstag, 25. Juni 2015, von 08.00 bis 16.00 Uhr,
Freitag, 26. Juni 2015, von 08.00 bis 16.00 Uhr,
Samstag, 27. Juni 2015, von 08.00 bis 12.00 Uhr,
Sonntag, 28. Juni 2015, von 08.00 bis 12.00 Uhr,
Montag, 29. Juni 2015, von 08.00 bis 20.00 Uhr,
Dienstag, 30. Juni 2015, von 08.00 bis 16.00 Uhr,
Mittwoch, 1. Juli 2015, von 08.00 bis 16.00 Uhr.

Die NÖ-
Gebietskranken-
kasse informiert:

Neue Info-Broschüren wurden aufge-
legt für „Gesund sein, gesund blei-
ben! Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen vorbeugen“ und über
„Leistungen und Service 2015“.

Beide Exemplare sind kostenlos bei
der NÖ-GKK Tulln erhältlich bzw.
im Internet unter www.noegkk.at.

Broschüre „Leistungen und
Service 2015“ informiert
über alle Leistungen der NÖGKK
Die NÖ Gebietskrankenkasse
(NÖGKK) ist für die
Gesundheitsversorgung von mehr
als 1,1 Millionen Menschen ver-
antwortlich. Einen Überblick über
ihre Leistungen und
Serviceangebote bietet die
Broschüre „Leistungen und
Service 2015“. Auf 80 Seiten wird
u. a. über Versicherungsschutz,
Leistungskatalog, Anspruchsvor-
aussetzungen, Kostenbefreiungen
und aktuelle Werte in der
Sozialversicherung informiert.
Ebenso beinhaltet das aktuelle
Heft Adressen und Öffnungszei-
ten der Service-Center und
Gesundheitseinrichtungen der
NÖGKK sowie spezielle
Angebote, wie beispielsweise
Case Management und mobile
Kundenbetreuung.
Die Broschüre ist kostenlos im
NÖGKK-Service-Center Tulln
erhältlich. Sie kann auch per e-
Mail unter oea@noegkk.at bzw.
telefonisch unter 050899-5121
bestellt werden.
NÖGKK-Service-Center Tulln
Adresse Zeiselweg 2-6, 3430
Tulln
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 Hara- 
Shiatsu

Andrea 
Kühtreiber

Ruhe, 
Entspannung und 
Zeit für sich selbst ....

Nähere Informationen und 
Terminvereinbarung:

Gerne komme ich auch zu Ihnen nach Hause!

Andrea Kühtreiber
Dipl. Hara-Shiatsu Praktikerin
Hans Brachmann-Gasse 13
3435 Zwentendorf a. d. Donau
0664/510 48 72

andrea.kuehtreiber@aon.at

Hara Shiatsu ist eine Druckmassage 
nach fernöstlicher Tradition, 
die Blockaden und Disharmonien im
Meridiansystem auflöst, der Urenergie 
- dem Chi - wieder ein freies Fließen 
ermöglicht und auch Körper, Geist 
und Seele in Einklang bringt.

Nach einem kurzen Gespräch lassen Sie, 
in angenehmer und entspannter Atmosphäre,
die Behandlung etwa eine Stunde auf sich wirken.
Dabei liegen Sie auf einer dicken Matte, 
wobei bequeme Kleidung von Vorteil ist.

Kommuniziert wird mittels sanftem Druck 
durch Finger, Hände, Ellbogen und Knie.

Eine Shiatsu-Behandlung unterstützt bei:

- Beschwerden des Bewegungsapparates
- Nackenverspannung und Rückenschmerzen
- Migräne und Kopfschmerzen
- Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Erschöpfung
- Frauenheilkunde und Schwangerschaftsbegleitung
- Menstruationsbeschwerden

Zusätzlich biete ich auch Schröpfen und Moxa an.

Behandlung - Shiatsu:  
Dauer ca. 60 Minuten : 45.- €

Eine Shiatsubehandlung ersetzt weder 
einen Arztbesuch noch die westliche Schulmedizin,
ist aber bestens zur Gesunderhaltung und 
Unterstützung klassischer Therapieformen geeignet.


